
Satzung ab 01.09.2024 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen Steuerplus Lohnsteuerhilfeverein. Er soll in das Vereinsregister 

eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.". 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Mannheim und damit im Bezirk der Oberfinanzdirektion Karlsruhe. 

(3) Die Geschäftsleitung befindet sich in Mannheim und damit im selben Oberfinanzbezirk. Das 

Arbeitsgebiet des Vereins ist der Geltungsbereich des Grundgesetzes.  

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

 

(1) Der Zweck des Vereins ist die Hilfeleistung bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit, 

sonstigen Lohnsteuersachen einschließlich Kindergeldsachen nach Abschnitt X des 

Einkommensteuergesetzes und bei der Eigenheimzulage sowie der Steuerangelegenheiten gemäß § 4 

Nr. 11 StBerG für seine Mitglieder.  

(2) Die Tätigkeit des Vereins umfasst ferner die Vertretung des Mitglieds in den 

Rechtsbehelfsverfahren vor Finanzbehörden und Finanzgerichten. 

(3) Der Verein ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet und somit ein 

Idealverein im Sinne des § 21 BGB. 

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins können nur Arbeitnehmer im Arbeitsgebiet des Vereins werden, die nach 

Bestimmung durch den Verein beraten werden dürfen. 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjährigen ist 

der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand entscheidet über den 

Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er gegenüber dem 

Antragsteller nicht begründen. 

(3) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige Personen, 

die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit 

ernennen. 

(4) Mit dem Beitritt erkennt das Mitglied die Satzung an. Eine Ausfertigung der gültigen Satzung ist 

dem Mitglied nach Beitritt auszuhändigen.  

 

  



§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt, Streichung von der Mitgliederliste oder 

Ausschluss. 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer 

Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden (ordentlicher Austritt). Für den 

Fall einer Beitragserhöhung steht dem Mitglied ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es 

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt oder 

b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge im 

Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände 

nicht eingezahlt hat. 

Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 

Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen. 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, sich vom Verein gemäß der Vereinssatzung beraten zu lassen. Bei 

Ehepaaren, bei denen nur ein Ehegatte Leistung in Anspruch nimmt, müssen beide Ehepartner 

Mitglied sein. Die Mitglieder haben nur Anspruch auf Leistungen, soweit diese sich auf das 

Beitrittsjahr und folgende Jahre sowie auf das Kalenderjahr vor dem Jahr des Beitritts beziehen. Das 

Mitglied ist verpflichtet, alle für die Beratung erforderlichen Unterlagen dem Verein auszuhändigen 

und Auskünfte zu erteilen.  

(2) Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung. 

(3) Das Mitglied ist zur Beitragszahlung im Rahmen von § 6 der Satzung verpflichtet. 

(4) Ein Anspruch auf Ausschüttung des Vereinsvermögens besteht nicht. 

(5) Der Anspruch auf Schadensersatz aus dem zwischen ihm und dem Verein Steuerplus 

Lohnsteuerhilfeverein bestehenden Mitgliedschaft- und Beratungsverhältnis verjährt nach den 

allgemeinen gesetzlichen Regelungen. Das Mitglied ist verpflichtet, steuerliche Nachfragen des 

Vereins zu beantworten. Anschriftsänderungen sind dem Verein unverzüglich mitzuteilen. 

(6) Der Verein ist berechtigt, für das Mitglied in dessen Steuerangelegenheit eingelegte 

Rechtsbehelfe oder Rechtsmittel zurückzunehmen, wenn das Mitglied Anfragen des Vereins zur 

Durchführung dieses Rechtsbehelfs oder Rechtmittels nicht beantwortet oder der Verein nicht in der 

Lage ist, Anfragen zu diesem Rechtmittel oder Rechtsbehelf an das Mitglied zu richten, da dieses eine 

Anschriftsänderung nicht mitgeteilt hat. Der Verein ist nicht verpflichtet, 

Einwohnermeldeamtsanfragen zur Anschriftserforschung zu stellen. 

 

§ 6 Aufnahmegebühr, Mitgliedsbeiträge und Mitgliedsarten 

 

(1) Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils zum 31.01. eines Jahres fällig. 

(2) Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen befreit. 

(3) Daneben wird für die Hilfeleistung in Steuersachen i.S.d. § 2 der Satzung kein besonders Entgelt 

erhoben. 

(4) Der Vorstand kann – mit entsprechender Begründung im Einzelfall – aus sozialen Gesichtspunkten 

von der Beitreibung bzw. der Erhebung eines Mitgliedsbeitrages teilweise oder vollständig absehen. 



(5) Mitglieder, die nach § 26 Absatz 3 StBerG eine Hilfeleistung erbringen, sowie der Vorstand und 

sein Stellvertreter, sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit.  

 

 § 7 Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. Einem Organ des Vereins 

können nur Mitglieder des Vereins angehören. 

 

§ 8 Vorstand 

 

(1) Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB besteht aus zwei Vorstandsmitgliedern, dem Vorsitzenden und dem 

Stellvertreter. 

(2) Die §§ 664 bis 670 BGB finden für die Geschäftsführung des Vorstands Anwendung. 

(3) Die Vorstandsmitglieder sind einzelvertretungsbefugt. 

(4) Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der 

Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung. 

(5) Der Vorstand ist nicht von der Vorschrift des § 181 BGB befreit. Verträge des Vereins mit 

Mitgliedern des Vorstands oder deren Angehörigen bedürfen der Zustimmung oder Genehmigung 

der Mitgliederversammlung. 

 

§ 9 Aufgaben des Vorstands 

 

(1) Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung 

seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Führung und Überwachung der laufenden und außerordentliche Geschäfte des Vereins, 

b) Bestellung eines Geschäftsführers im Sinne von § 30 BGB für gewisse Geschäftskreise, sofern der 

Vorstand die Geschäfte des Vereins nicht selber führt, 

c) Einrichtung und Betrieb von Beratungsstellen und deren Überwachung im Sinne von § 16 

(Beratung der Mitglieder) der Satzung, 

d) Bekanntgabe des Geschäftsprüfungsberichts und Einberufung der Mitgliederversammlung, 

e) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstellung der 

Tagesordnung, 

f) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

g) Wahrnehmung der sich aus dem Steuerberatungsgesetz ergebenden Verpflichtungen gegenüber 

der Aufsichtsbehörde, 

h) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts, 

i) die Aufnahme neuer Mitglieder. 

(2) Weiterhin ist der Vorstand für die Mitteilungspflicht gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde 

über 

a) die Eröffnung und Schließung von Beratungsstellen, 

b) Bestellung und Abberufung eines Beratungsstellungsleiters, 

c) die Beschäftigung und Entlassung von sonstigen Personen, deren sich der Verein bei der 

Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG bedient,  

zuständig. 

(3) Der Vorstand hat außerdem dafür Sorge zu tragen, dass als Beratungsstellenleiter nur bestellt 



wird, wer die Voraussetzung des § 23 Abs. 3 StBerG erfüllt.  

 

§ 10 Bestellung des Vorstands 

 

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von fünf 

Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der 

Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die 

vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied 

bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. 

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des 

Vorstands berechtigt, zeitnah ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die 

nächste Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 

 

§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands 

 

(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll 

eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn ein Mitglied anwesend ist. 

(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder ihre 

Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erklären. 

(3) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollführer sowie 

dem Vorstand, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter zu unterschreiben. 

 

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: 

a) Änderungen der Satzung, 

b) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge, 

c) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie dem Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, 

d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 

e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 

f) die Auflösung des Vereins. 

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 

anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Die Art der Abstimmung 

entscheidet der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn 

ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies verlangt.  

(3) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, - unbeschadet der Vorschriften des § 33 BGB 

(Satzungsänderung) und des § 41 BGB (Auflösung) – mit einfacher Mehrheit der erschienenen 

Mitglieder gefasst. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 

(4) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Protokollführer 

und Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Dem Protokoll ist eine Liste aller Teilnehmer an der 

Mitgliederversammlung beizufügen. 

 

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung 

 



(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. In der Versammlung hat jedes 

Mitglied eine Stimme. 

(2) Mindestens einmal im Jahr, ist vom Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung 

einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen und 

unter Angabe der Tagesordnung. Gleichzeitig ist die Aufsichtsbehörde zu benachrichtigen. Das 

Einladungsschreiben ist jedem Mitglied einzeln zuzustellen und gilt als zugegangen, wenn es an die 

letzte vom Mitglied bekannte Adresse gerichtet ist. 

(3) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens zwei 

Wochen vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung 

beantragen. Die Mitglieder sind bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung vom 

Vorstand schriftlich über die Ergänzung der Tagesordnung zu benachrichtigen. Über den Antrag 

entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen 

wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die 

Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für 

Anträge, die eine Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des 

Vereins zum Gegenstand haben. 

(4) Der Vorstand hat innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des wesentlichen Inhalts der 

Prüfungsfeststellungen an die Mitglieder eine Mitgliederversammlung einzuberufen, in der 

insbesondere eine Aussprache über das Ergebnis der Geschäftsführung durchzuführen und über die 

Entlastung des Vorstandes wegen seiner Geschäftsführung während des geprüften Geschäftsjahres 

zu befinden ist. 

(5) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das 

Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder dies schriftlich 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Soweit die Umstände dies zulassen, ist eine 

Ladungsfrist von vier Wochen einzuhalten und die Tagesordnung mit der Einladung bekannt zu 

geben. 

 

§ 14 Satzungsänderung 

 

Die Satzung kann nur in einer Mitgliederversammlung geändert werden, zu der mit dem besonderen 

Hinweis auf die beabsichtigte Änderung der Satzung eingeladen worden ist. Zur Änderung der 

Satzung bedarf es einer Mehrheit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder. 

 

§ 15 Verpflichtung gegenüber der Aufsichtsbehörde 

 

Der Vorstand hat die sich aus dem Steuerberatungsgesetz ergebenden Verpflichtungen für den 

Verein gegenüber der Aufsichtsbehörde zu erfüllen. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende: 

(1) Der Verein hat die Vollständigkeit und Richtigkeit der Aufzeichnungen der Einnahmen und 

Ausgaben sowie der Vermögensübersicht durch die Aufstellung des Vermögensverzeichnisses und 

die Übereinstimmung der tatsächlichen Geschäftsführung mit den satzungsmäßigen Aufgaben des 

Lohnsteuerhilfevereins jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres 

durch einen oder mehrere Geschäftsprüfer prüfen zu lassen. 

(2) Zu Geschäftsprüfern können nur bestellt werden: 

 a) Personen und Gesellschaften, die nach § 3 StBerG zu unbeschränkter Hilfeleistung in 

 Steuersachen befugt sind, 

 b) Prüfungsverbände, zu deren satzungsmäßigem Zweck die regelmäßige oder 

 außerordentliche Prüfung der Mitglieder gehört, wenn mindestens ein gesetzlicher Vertreter 



 des Verbandes Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, Rechtsanwalt, niedergelassener 

 europäischer Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer ist. 

(3) Personen, bei denen die Besorgnis der Befangenheit oder die Möglichkeit einer 

Interessenkollision besteht, insbesondere weil sie Vorstandsmitglieder, besondere Vertreter oder 

Angestellte des Vereins sind, können nicht Geschäftsprüfer sein. Das gilt auch für Personen, die den 

Verein organisatorisch oder wirtschaftlich beraten oder unterstützen, die Mitglieder des Vereins 

betreuen oder dieses alles im Prüfungszeitraum getan haben oder die bei der Führung der Bücher 

oder Aufstellung der zu prüfenden Unterlagen mitgewirkt haben. 

Wird die Geschäftsprüfung durch einen Prüfungsverband vorgenommen, darf dieser nicht von 

Personen geleitet werden, die dem Vorstand des Vereins angehört haben oder noch angehören oder 

in herausgehobener Stellung für den Verein tätig waren oder noch sind. 

(4) Der Verein hat innerhalb eines Monats nach Erhalt des Prüfungsberichtes, spätestens jedoch 

neun Monate nach Beendigung des Geschäftsjahres eine Abschrift hiervon der zuständigen 

Oberfinanzdirektion zuzuleiten und innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt des Prüfungsberichtes 

den wesentlichen Inhalt der Prüfungsfeststellungen den Mitgliedern schriftlich bekannt zu geben. 

(5) Der Verein hat jede Satzungsänderung der zuständigen Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats 

nach der Beschlussfassung anzuzeigen. Von bevorstehenden Mitgliederversammlungen ist sie 

spätestens zwei Wochen vorher zu unterrichten. 

(6) Die Vertretungsberechtigten des Vereins haben den zuständigen Aufsichtsbehörden die für die 

Eintragung oder Löschung im Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine erforderlichen Angaben im 

Sinne von § 7 DVLStHV (Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über die 

Lohnsteuerhilfevereine) und § 30 StBerG innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen. 

 

§ 16 Beratung der Mitglieder 

 

(1) Die Beratung der Mitglieder wird nur in Beratungsstellen im Sinne von § 23 StBerG ausgeübt. 

(2) Die Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG wird nur durch 

Personen ausgeübt, die einer Beratungsstelle angehören. Alle Personen, deren sich der Verein bei 

der Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG bedient, sind zur 

Einhaltung der in dieser Satzung bezeichneten Pflichten angehalten. Für jede Beratungsstelle wird ein 

Leiter bestellt; er darf gleichzeitig nur eine weitere Beratungsstelle leiten. Der Beratungsstellenleiter 

übt die Fachaufsicht über die in der Beratungsstelle tätigen Personen aus. 

(3) Zum Leiter einer Beratungsstelle dürfen nur Personen bestellt werden, die 

 a) zu dem im § 3 Nr. 1 StBerG bezeichneten Personenkreis gehören, oder 

 b) eine Abschlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf bestanden haben oder 

 eine gleichwertige Vorbildung besitzen und nach Abschluss der Ausbildung drei Jahre in 

 einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden auf dem Gebiet der von den Bundes- 

 oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern tätig gewesen sind oder 

 c) mindestens drei Jahre auf den für die Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG 

 einschlägigen Gebieten des Einkommensteuerrechts in einem Umfang von mindestens 16 

 Wochenstunden praktisch tätig gewesen sind; auf die mindestens dreijährige Tätigkeit 

 können Ausbildungszeiten nicht angerechnet werden. 

Wer sich so verhalten hat, dass die Besorgnis begründet ist, er werde die Pflichten des 

Lohnsteuerhilfevereins nicht erfüllen, darf nicht als Beratungsstellenleiter bestellt werden. 

(4) Die Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG wird 

sachgemäß, gewissenhaft, verschwiegen und unter Einhaltung der im Steuerberatungsgesetz (§ 8) 

enthaltenen Bestimmungen zur Werbung ausgeübt. Die Ausübung einer anderen wirtschaftlichen 

Tätigkeit in Verbindung mit der Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 



StBerG ist nicht zulässig. 

(5) Die Handakten über die Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 

StBerG der Mitglieder sind auf die Dauer von zehn Jahren nach Abschluss der Tätigkeit des Vereins in 

der Steuersache des Mitglieds aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor 

Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Verein das Mitglied auffordert, die Handakte in Empfang zu 

nehmen und das Mitglied dieser Aufforderung binnen drei Monaten, nachdem es sie erhalten hat, 

nicht nachgekommen ist. Die in anderen Gesetzen als dem Steuerberatungsgesetz getroffenen 

Regelungen über die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen bleiben unberührt. 

 

§ 17 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen Verhinderung von 

seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung zu 

wählenden Versammlungsleiter geleitet. 

(2) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, unbeschadet der Vorschrift § 33 BGB mit 

einfacher Mehrheit der erschienen Mitglieder gefasst. Jede ordnungsgemäße einberufene 

Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Stimmen der 

anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwesenden 

Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine 

Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über die Änderung des 

Zwecks oder die Auflösung des Vereins der Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden 

Mitglieder. 

(4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu 

fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist. 

 

§ 18 Haftungsausschluss, Haftpflichtversicherung 

 

(1) Bei der Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG für die 

Mitglieder kann die Haftung des Vereins für das Verschulden seiner Organe und Angestellten nicht 

ausgeschlossen werden.  

(2) Für die sich aus der Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG 

ergebenden Haftpflichtgefahren (z.B. Beratungsfehler, Verluste von Bearbeitungsunterlagen) schließt 

der Verein eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung in angemessener Höhe ab. Dabei muss 

gemäß § 10 DVLStHV die Mindestversicherungssumme für den einzelnen Versicherungsfall 50.000.--€ 

und eine ggf. vereinbarte Jahreshöchstleistung für alle im Versicherungsjahr verursachten Schäden 

mindestens 200.000.--€ betragen und es ist eine ggf. vereinbarte Selbstbeteiligung von bis zu 300.--€ 

zulässig. Zuständige Stelle im Sinne des § 1 17 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes ist die 

Oberfinanzdirektion.  

(3) Bei Selbstverschulden gem. § 5 Abs. 6 entfällt die Haftung des Vereins. 

(4) Der Anspruch des Mitglieds auf Schadensersatz aus dem zwischen ihm und dem Verein 

bestehenden Rechtsverhältnis verjährt nach den allgemeinen Regeln des BGB in drei Jahren vom 

Schluss des Jahres an, in dem der Anspruch entstanden ist (§§ 195, 199 BGB). 

 



§ 19 Auflösung des Vereins, Liquidation 

 

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung. Der Beschluss 

bedarf der dreiviertel Mehrheit der erschienen Mitglieder. Der Verein kann nicht aufgelöst werden, 

wenn mindestens sieben der anwesenden Mitglieder der Auflösung wiedersprechen. 

(2) Die Liquidation führt der amtierende Vorstand im Einvernehmen mit der Mitgliederversammlung 

durch. 

(3) Auf Antrag des Vorsitzenden ist vor der Abstimmung über die Auflösung des Vereins und die 

Verwendung des Vereinsvermögens die Bestellung eines Beauftragten zur Abwicklung der 

schwebenden Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG gemäß § 24 StBerG 

sowie die Aufbewahrung der Handakten gem. § 26 Abs. 4 StBerG zu beschließen. 

(4) Bei einer Auflösung des Vereins fällt das Restvermögen nach durchgeführter Liquidation an eine 

gemeinnützige Einrichtung. Über den Begünstigten ist in der Mitgliederversammlung gesondert zu 

entscheiden. 

 

§ 20 Gerichtsstand und Schlussbestimmung 

 

(1) Gerichtsstand des Vereins ist Mannheim. Dieser Gerichtsstand gilt auch und besonders für das 

Mahnverfahren gemäß § 688 ff ZPO.  

(2) Sollten Teile dieser Satzung unwirksam sein oder werden, berührt das nicht die Wirksamkeit der 

übrigen Satzungsteile. 


